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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Brems-
steuerungssystem für ein Fahrzeug, insbesondere 
ein Nutzfahrzeug, wobei das Fahrzeug wenigstens 
eine Vorderachse mit zumindest einem linken Vor-
derrad und zumindest einem rechten Vorderrad so-
wie wenigstens eine Hinterachse mit zumindest ei-
nem linken Hinterrad und zumindest einem rechten 
Hinterrad aufweist, wobei das Bremssteuerungssys-
tem eine Betriebsbremse zum Abbremsen der Räder 
des Fahrzeugs umfasst.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 100 32 179 A1 ist ein Fahrzeug 
mit einem Steuerungssystem bekannt, das mit einem 
elektronisch ansteuerbaren Antriebsstrang arbeitet, 
der zumindest eine Lenkungsanlage und ein Antrieb-
saggregat des Fahrzeugs umfasst. Das bekannte 
Steuerungssystem besitzt eine Eingabeebene mit 
Einrichtungen zum Eingeben kontinuierlicher Vorga-
ben eines Fahrers und zum Umsetzen der Vorgabe in 
Sollwertsignale. Das Steuerungssystem umfasst au-
ßerdem eine Koordinationsebene zum Umsetzen der 
Sollwertsignale in Ansteuersignale, die von Aktuato-
ren des Antriebsstrangs umgesetzt werden. Mit an-
deren Worten, das Steuerungssystem besitzt eine 
Steuereinrichtung, die aus einem eingangsseitigen 
Bewegungsvektor ausgangsseitig Steuersignale zum 
Ansteuern des Antriebsstrangs generiert und die zur 
Übertragung der Steuersignale mit dem Antriebs-
strang gekoppelt ist, der dann die Steuersignale zur 
Umsetzung des Fahrerwunsches abarbeitet, soge-
nanntes „Drive-by-Wire-System" oder „X-by-Wi-
re-System".

[0003] Aus der DE 100 46 832 A1 ist ein anderes 
Steuerungssystem bekannt, das zum Steuern eines 
mit einem elektronisch ansteuerbaren Antriebsstrang 
ausgestatteten Fahrzeugs geeignet ist. In einer Spei-
chereinrichtung werden die Fahrdynamik betreffende 
Fahrzeugdaten, Zeitdaten, Positionsdaten, fahrersei-
tige Betätigungssignale und von einer Steuereinrich-
tung erzeugt, Ansteuersignale für den Antriebsstrang 
gespeichert. Ein derartiges Steuerungssystem er-
möglicht eine verbesserte Unfallanalyse.

[0004] Bei heutigen Fahrzeugen wird die Betriebs-
bremse mit Hilfe hydraulischer Bremsaktuatoren rea-
lisiert, die den einzelnen Fahrzeugrädern zugeordnet 
sind. Zur Erhöhung der Fahrzeugsicherheit wird da-
bei in der Regel ein Zwei-Kreis-System ausgebildet, 
bei dem zwei voneinander unabhängige Hydraulik-
kreise vorgesehen sind, von denen der eine zur Be-
tätigung der der Hinterachse zugeordneten Bremsak-
tuatoren dient, während der andere zur Betätigung 
der der Vorderachse zugeordneten Bremsaktuatoren 
dient. Bei dieser Bauweise sind die der selben Achse 
zugeordneten Bremsaktuatoren über den gemeinsa-

men Hydraulikkreis miteinander gekoppelt. Diese 
Kopplung führt dazu, dass bei einem Ausfall des ei-
nen Hydraulikkreises stets alle in diesen Hydraulik-
kreis eingebundenen Bremsaktuatoren ausfallen.

Aufgabenstellung

[0005] Hier setzt die vorliegende Erfindung an. Die 
Erfindung beschäftigt sich mit dem Problem, für ein 
Fahrzeug der eingangs genannten Art eine verbes-
serte Ausführungsform anzugeben, die insbesondere 
eine erhöhte Sicherheit bietet.

[0006] Dieses Problem wird erfindungsgemäß
durch den Gegenstand des unabhängigen An-
spruchs gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind 
Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

[0007] Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen 
Gedanken, die Betriebsbremse mit den einzelnen 
Rädern zugeordneten elektronisch ansteuerbaren 
Bremsaggregaten auszustatten, die von einer zentra-
len Steuereinrichtung der Betriebsbremse unabhän-
gig voneinander ansteuerbar sind. Auf diese weise 
kann zum Beispiel ein Vier-Kreis-System realisiert 
werden, ohne dass hierzu ein besonders hoher Auf-
wand erforderlich ist. Insbesondere müssen keine 
Hydraulikleitungen verlegt werden, da die zur Betäti-
gung der Bremsaggregate verwendeten Steuerlei-
tungen lediglich zur Übertragung elektrischer Steuer-
signale geeignet sein müssen und somit erheblich 
preiswerter sind als Hydraulikleitungen. Dabei sind 
die elektrischen Steuerleitungen nicht nur in der An-
schaffung preiswerter als Hydraulikleitungen, son-
dern benötigen auch einen reduzierten Verlegeauf-
wand.

[0008] Von besonderem Vorteil ist eine Ausfüh-
rungsform, bei welcher eine weitere (zweite) zentrale 
Steuereinrichtung vorgesehen ist, die mit der ande-
ren (ersten) Steuereinrichtung und/oder mit der we-
nigstens einen Steuerleitung verbunden und redun-
dant zur ersten zentralen Steuereinrichtung geschal-
tet ist. Mit Hilfe der zweiten zentralen Steuereinrich-
tung wird ein redundantes Bremssteuerungssystem 
geschaffen, mit dessen Hilfe die Ausfallsicherheit der 
Bremsanlage erheblich verbessert werden kann.

[0009] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der 
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen, 
aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figu-
renbeschreibung anhand der Zeichnungen.

[0010] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden 
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen 
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den 
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.
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Ausführungsbeispiel

[0011] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und wer-
den in der nachfolgenden Beschreibung näher erläu-
tert, wobei sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche 
oder funktional gleiche oder ähnliche Bauteile bezie-
hen.

[0012] Es zeigen, jeweils schematisch,

[0013] Fig. 1 bis Fig. 9 stark vereinfachte Prinzip-
darstellungen eines Fahrzeugs mit einem erfindungs-
gemäßen Bremssteuerungssystem bei verschiede-
nen Ausführungsformen.

[0014] Entsprechend Fig. 1 umfasst ein nur teilwei-
se dargestelltes Fahrzeug 1 wenigstens eine Vorder-
achse 2 und wenigstens eine Hinterachse 3. Die Vor-
derachse 2 besitzt bezüglich der Fahrtrichtung zu-
mindest ein linkes Vorderrad 4 sowie wenigstens ein 
rechtes Vorderrad 5. In entsprechender Weise besitzt 
auch die Hinterachse 3 bezüglich der Fahrtrichtung 
zumindest ein linkes Hinterrad 6 sowie wenigstens 
ein rechtes Hinterrad 7. Es ist klar, dass bei einer an-
deren Ausführungsform das Fahrzeug 1 auch mehre-
re Hinterachsen 3 und insbesondere auch mehrere 
Vorderachsen 2 aufweisen kann. Des weiteren kön-
nen zum Beispiel bei einer Hinterachse 3 die einzel-
nen Hinterräder 6, 7 als Doppelräder oder Zwillings-
räder ausgebildet sein.

[0015] Des weiteren ist das Fahrzeug 1 mit einer 
Betriebsbremse 8 ausgestattet, mit deren Hilfe das 
Fahrzeug 1 abgebremst werden kann, wobei die Be-
triebsbremse 8 zum Abbremsen der einzelnen Räder 
4 bis 7 des Fahrzeugs 1 dient. Die Betriebsbremse 8
umfasst für jedes bremsbare Rad 4 bis 7 ein eigenes 
Bremsaggregat, nämlich ein vorderes linkes Brems-
aggregat 9, ein vorderes rechtes Bremsaggregat 10, 
ein hinteres linkes Bremsaggregat 11 und ein hinte-
res rechtes Bremsaggregat 12. Die Bremsaggregate 
9 bis 12 sind jeweils so ausgestaltet, dass sie elektro-
nisch ansteuerbar sind. Beispielsweise handelt es 
sich bei den Bremsaggregaten 9 bis 12 um elektro-
mechanische Bremsaggregate, die elektrische Ener-
gie in mechanische Bremsarbeit umsetzen. Bei-
spielsweise besitzt eine derartige elektromechani-
sche Bremse einen Elektromotor als Aktuator, der bei 
seiner Betätigung herkömmliche Bremsbacken mit 
einer herkömmlichen Bremsscheibe verpresst.

[0016] Die Betriebsbremse 8 bildet einen wesentli-
chen Bestandteil eines Bremssteuerungssystems 45, 
das außerdem mit einer ersten zentralen Steuerein-
richtung 13 ausgestattet ist, die über wenigstens eine 
Steuerleitung mit den Bremsaggregaten 9 bis 12 ver-
bunden ist. Die Anbindung bzw. Kopplung mit den 
Bremsaggregaten 9 bis 12 erfolgt dabei so, dass die 
erste zentrale Steuereinrichtung 13 die einzelnen 

Bremsaggregate 9 bis 12 unabhängig voneinander 
ansteuern kann. Bei der Ausführungsform gemäß
Fig. 1 sind vier derartige Steuerleitungen 14, 15, 16, 
17 vorgesehen.

[0017] Des Weiteren umfasst das Bremssteue-
rungssystem 45 eine zweite zentrale Steuereinrich-
tung 18, die redundant zur ersten zentralen Steuer-
einrichtung 13 geschaltet ist. Auf diese Weise kann 
die Betriebs- und Funktionssicherheit der Betriebs-
bremse 8 bzw. des Bremssteuerungssystems 45 ver-
bessert werden, da bei einem Ausfall der ersten zen-
tralen Steuereinrichtung 13 die zweite zentrale Steu-
ereinrichtung 18 die erste zentrale Steuereinrichtung 
13 hinreichend ersetzen kann. Das Fahrzeug 1 ist so-
mit mit einem redundanten Bremssteuerungssystem 
45 ausgestattet.

[0018] Bei den hier gezeigten Ausführungsformen 
ist die Betriebsbremse 8 als drahtgebundenes Sys-
tem ausgestaltet, also ohne mechanische oder hy-
draulische Zwangskopplung zwischen einem Brems-
kraftsollwertgeber, wie zum Beispiel ein Bremspedal, 
und den einzelnen Bremsaggregaten 9 bis 12. Vor-
zugweise handelt es sich hier also um ein sogenann-
tes „Break-by-Wire-System", bei dem ein Bremsbe-
fehl auf elektrischem Weg an die einzelnen Bremsag-
gregate 9 bis 12 weitergeleitet und dort umgesetzt 
wird. Dementsprechend handelt es sich bei den Steu-
erleitungen 14 bis 17 um elektrische Leitungen zur 
Übertragung elektrischer Signale, die zur Ansteue-
rung der einzelnen Bremsaggregate 9 bis 12 dienen.

[0019] Bei den Ausführungsformen der Fig. 1 und 
Fig. 2 ist die erste zentrale Steuereinrichtung 13 mit 
den einzelnen Bremsaggregaten 9 bis 12 jeweils 
über eine eigene, separate Steuerleitung 14 bis 17
verbunden. Die zweite zentrale Steuereinrichtung 18
ist bei der Ausführungsform gemäß Fig. 1 mit der 
ersten Steuereinrichtung 13 und somit indirekt über 
die erste Steuereinrichtung 13 mit den Bremsaggre-
gaten 9 bis 12 verbunden. Eine entsprechende Ver-
bindungsleitung ist dabei mit 19 bezeichnet. Im Un-
terschied dazu ist bei der Ausführungsform gemäß
Fig. 2 die zweite Steuereinrichtung 18 über zusätzli-
che Verbindungsleitungen 31 bis 34 direkt mit den 
Steuerleitungen 14 bis 17 verbunden, die jeweils die 
erste Steuereinrichtung 13 umgehen. Optional kann 
die zweite Steuereinrichtung 18 zusätzlich noch über 
die Verbindungsleitung 19 mit der ersten Steuerein-
richtung 13 verbunden sein.

[0020] Die Ausführungsformen der Fig. 1 und Fig. 2
ermöglichen es, bei einem ordnungsgemäßen Be-
trieb der ersten Steuereinrichtung 13 die zweite Steu-
ereinrichtung 18 auszuschalten bzw. in einem Bereit-
schaftsmodus („Stand-by") zu betreiben, der mög-
lichst wenig Energie verbraucht. Bei Ausfall der ers-
ten Steuereinrichtung 13 kann dann die zweite Steu-
ereinrichtung 18 vergleichsweise rasch eingreifen 
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und die Funktionen der ersten Steuereinrichtung 13
übernehmen.

[0021] Die elektronische Kopplung zwischen einer 
Eingangsebene des Bremssteuerungssystems 45, 
die durch einen Bremskraftsollwertgeber, zum Bei-
spiel ein Bremspedal, gebildet ist, und einer Aus-
gangsebene des Bremssteuerungssystems 45, die 
durch die mit den Rädern 4 bis 7 zusammenwirken-
den Bremsaggregate 9 bis 12 gebildet ist, ist bei der 
Erfindung vorzugsweise hierarchisch strukturiert. 
Hierzu ist zunächst ein Bremsmodulator 20 vorgese-
hen, der in Abhängigkeit von fahrdynamischen Vor-
gabewerten für jede Achse 2, 3 einen Achsbremsbe-
fehl ermittelt. Die hierbei berücksichtigten fahrdyna-
mischen Vorgabewerte können neben einem Soll-
wert für eine vom Fahrzeugführer gewünschte Fahr-
zeugverzögerung auch aktuelle Zustandsgrößen ei-
nes Stabilisierungssystems sein, wie zum Beispiel 
Lenkwinkel und/oder Querbeschleunigung, die sich 
auf den jeweiligen Bremsvorgang auswirken können. 
Dem Bremsmodulator 20 ist dann für jede Achse 2, 3
ein Achsmodulator 21 bzw. 22 nachgeschaltet. Jeder 
Achsmodulator 21, 22 ermittelt aus dem zugehörigen 
Achsbremsbefehl für jedes zugeordnete Rad 4 bis 7
einen Radbremsbefehl. Während sich die Achs-
bremsbefehle dadurch voneinander unterscheiden 
können, dass der Bremsmodulator 20 den einzelnen 
Achsen 2, 3 unterschiedliche Bremsmomente zuord-
net, können sich die Radbremsbefehle innerhalb der 
jeweiligen Achse 2, 3 durch eine unterschiedliche 
Links-Rechts-Verteilung der erwünschten Bremskräf-
te voneinander unterscheiden.

[0022] Den einzelnen Achsmodulatoren 21, 22 sind 
nun für jedes Rad 4 bis 7 ein eigener Radmodulator 
23 bis 26 nachgeordnet. Die Radmodulatoren 23 bis 
26 ermitteln in Abhängigkeit der zugehörigen Rad-
bremsbefehle Betätigungssignale zur Betätigung von 
Bremsaktuatoren 27 bis 30, die dem jeweiligen Brem-
saggregat 9 bis 12 zugeordnet sind. Die Bremsaktu-
atoren 27 bis 30 setzen dann individuell den jeweili-
gen Radbremsbefehl um. Die verwendete Strukturie-
rung ermöglicht es unter anderem, die einzelnen be-
nötigten Modulatoren 20 bis 26 dezentral anzuord-
nen. Bei den Ausführungsformen der Fig. 1 bis Fig. 4
sind beispielsweise die Radmodulatoren 23 bis 26 an 
den einzelnen Bremsaggregaten 9 bis 12 angeordnet 
bzw. in diese integriert. Im Unterschied dazu sind bei 
diesen Ausführungsformen die Achsmodulatoren 21, 
22 in die erste Steuereinrichtung 13 bzw. in den 
Bremsmodulator 20 integriert. Ebenso ist der Brems-
modulator 20 in die erste Steuereinrichtung 13 inte-
griert.

[0023] Zweckmäßig ist das Bremssteuerungssys-
tem 45 mit einem dynamischen System zur Fahr-
zeugstabilisierung ausgestattet. Ein derartiges Stabi-
lisierungssystem ist beispielsweise ein Antiblockier-
system (ABS), eine Antischlupfregelung (ASR) oder 

ein sogenanntes ESP-System. Ebenso kann ein 
elektronisches Allrad-System zur Fahrzeugstabilisie-
rung beitragen.

[0024] Die hierarchische Struktur des Bremssteue-
rungssystems 45 ermöglicht es nun, radspezifische 
Komponenten eines derartigen Stabilisierungssys-
tems in den Achsmodulatoren 21, 22 anzuordnen 
oder zu realisieren. In entsprechender Weise können 
dann achsspezifische und/oder fahrzeugspezifische 
Komponenten dieser Stabilisierungssysteme im 
Bremsmodulator 20 angeordnet bzw. realisiert sein. 
Des weiteren können die Radmodulatoren 23 bis 26
lokale Regelkreise aufweisen, die sich in der Ebene 
des jeweiligen Rads 4 bis 7 abspielen.

[0025] Grundsätzlich kann die zweite Steuereinrich-
tung 18 identisch zur ersten Steuereinrichtung 13
aufgebaut sein, um diese im Notfall vollständig erset-
zen zu können. Der Betrieb des Fahrzeugs 1 erfährt 
dann bei Ausfall der ersten Steuereinrichtung 13 kei-
nerlei Einschränkungen. Dementsprechend enthält 
auch die zweite Steuereinrichtung 18 einen Brems-
modulator 20' und zwei Achsmodulatoren 21' bzw. 
22'. Im Unterschied dazu ist es auch möglich, der 
zweiten Steuereinrichtung 18 eine im Vergleich zur 
ersten Steuereinrichtung 13 reduzierte Funktionalität 
zuzuordnen, wodurch die in der Regel nicht benötig-
te, zweite Steuereinrichtung 18 preiswerter herge-
stellt werden kann.

[0026] Bei den Ausführungsformen der Fig. 3 bis 
Fig. 9 wird die Betriebssicherheit des redundanten 
Bremssteuerungssystems 45 dadurch erhöht, dass 
von den beiden vorderen Steuerleitungen 14, 15 die 
zur Betätigung derjenigen Bremsaggregate 9, 10 vor-
gesehen sind, die der Vorderachse 2 zugeordnet 
sind, zumindest die eine oder erste, hier die linke 
Steuerleitung 14 mit der ersten zentralen Steuerein-
richtung 13 verbunden ist. Im Unterschied dazu ist 
von den beiden hinteren Steuerleitungen 16, 17, die 
zur Betätigung derjenigen Bremsaggregate 11, 12
dienen, die der Hinterachse 3 zugeordnet sind, zu-
mindest die eine oder erste, hier die rechte Steuerlei-
tung 17 mit der zweiten zentralen Steuereinrichtung 
18 verbunden. Des Weiteren ist bei den Ausfüh-
rungsformen der Fig. 3 bis Fig. 5 von den vorderen 
Steuerleitungen 14, 15 die andere oder zweite, also 
hier die rechte Steuerleitung 15, mit der zweiten 
Steuereinrichtung 18 verbunden, während von den 
beiden hinteren Steuerleitungen 16, 17 die andere 
oder zweite, also hier die linke Steuerleitung 16 mit 
der ersten Steuereinrichtung 13 verbunden ist. Auf 
diese Weise sind automatisch die Bremsaggregate 9, 
10 der Vorderachse 2 und die Bremsaggregate 11, 12
der Hinterachse 3 mit beiden Steuereinrichtungen 
13, 18 über separate Steuerleitungen 14 bis 17 ver-
bunden.

[0027] Im Bereich der einzelnen Achsen 2, 3 wird 
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dann eine redundante Verschaltung realisiert. Bei der 
Ausführungsform gemäß Fig. 3 sind dazu die beiden 
vorderen Steuerleitungen 14, 15 jeweils mit beiden 
Radmodulatoren 23, 24 verbunden, wozu von der je-
weiligen Steuerleitung 14, 15 eine entsprechende 
Hilfsleitung 14' bzw. 15' abzweigt. Entsprechendes 
erfolgt hier auch an der Hinterachse 3, so dass die 
linke hintere Steuerleitung 16 mit dem hinteren linken 
Radmodulator 25 und über eine Hilfssteuerleitung 16'
mit dem hinteren rechten Radmodulator 26 verbun-
den ist. Ebenso ist die hintere rechte Steuerleitung 17
direkt mit dem hinteren rechten Radmodulator 26 und 
indirekt über eine Hilfssteuerleitung 17' mit dem hin-
teren linken Radmodulator 25 verbunden. Dabei ist 
klar, dass die jeweilige Steuereinrichtung 13, 18 letzt-
lich codierte Radbremsbefehle für alle Fahrzeugrä-
der 4 bis 7 aussendet, so dass bei Ausfall einer der 
Steuereinrichtungen 13, 18 über die gebildete Ver-
netzung die von der verbleibenden Steuereinrichtung 
13 bzw. 18 erzeugten Radbremsbefehle stets den je-
weiligen Radmodulator 23 bis 26 erreichen.

[0028] Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 4 wird 
die redundante Verschaltung im Bereich der Achsen 
2, 3 dadurch erzielt, dass zum einen bei jeder Achse 
2, 3 die beiden Steuerleitungen 14, 15 bzw. 16, 17
den einen Radmodulator 23 oder 25 mit der ersten 
Steuereinrichtung 13 und den anderen Radmodula-
tor 24 oder 26 mit der zweiten Steuereinrichtung 18
verbinden. Zum anderen ist an jeder Achse 2, 3 eine 
Kopplungsleitung 35 bzw. 36 vorgesehen, welche die 
beiden Radmodulatoren 23 und 24 bzw. 25 und 26
der jeweiligen Achse 2, 3 miteinander verbindet. Die-
se Kopplungsleitungen 35, 36 sind dabei so ausge-
staltet bzw. geschaltet, dass sie die über die eine 
Steuerleitung 14 oder 15 bzw. 16 oder 17 dem einen 
Radmodulator 23 oder 24 bzw. 25 oder 26 zugeführ-
ten Signale an den jeweils anderen Radmodulator 24
oder 23 bzw. 26 oder 25 derselben Achse 2, 3 durch-
leiten. Somit wird auch hier eine Vernetzung geschaf-
fen, die es ermöglicht, bei Ausfall einer, der Steuer-
einrichtungen 13, 18 über die Vernetzung im Bereich 
der Achsen 2, 3 die Bremsaggregate 9 bis 12 mit der 
verbleibenden Steuereinrichtung 13, 18 zu erreichen. 
Mit Hilfe einer derartigen Vernetzung im Bereich der 
Achsen 2; 3 ist es grundsätzlich auch möglich, die 
erste, zum Beispiel die linke vordere Steuerleitung 14
mit der ersten Steuereinrichtung 13 und die erste 
bzw. rechte hintere Steuerleitung 17 mit der zweiten 
Steuereinrichtung 18 zu verbinden und im übrigen die 
zweite bzw. rechte vordere Steuerleitung 15 mit der 
zweiten bzw. linken hinteren Steuerleitung 16 zu ver-
binden. Auf diese Weise wird auch hier eine Vernet-
zung geschaffen, die es bei Ausfall einer der beiden 
Steuereinrichtungen 13, 18 ermöglicht, alle Radmo-
dulatoren 23 bis 26 mit den Steuerbefehlen der ver-
bleibenden Steuereinrichtung 13, 18 einzeln zu errei-
chen.

[0029] Bei den Ausführungsformen der Fig. 5 bis 

Fig. 9 sind die Achsmodulatoren 21 und 22 jeweils an 
oder nahe an der zugehörigen Achse 2 bzw. 3 ange-
ordnet. Die Achsmodulatoren 21, 22 sind bei diesen 
Varianten somit bezüglich der Steuereinrichtungen 
13, 18 dezentral angeordnet. Auf diese Weise kann 
ein vollständiges mechatronisches Achsmodul reali-
siert werden, das beispielsweise eine lokale ABS-Re-
gelung der jeweiligen Achse 2, 3 ermöglicht.

[0030] Bei den Ausführungsformen der Fig. 5 bis 
Fig. 7 sind die Radmodulatoren 23 bis 26, die den 
Rädern 4 bis 7 derselben Achse 2 bzw. 3 zugeordnet 
sind, jeweils in den dieser Achse 2, 3 zugeordneten 
Achsmodulator 21 bzw. 22 integriert. Auf diese Weise 
können beispielsweise gemeinsam nutzbare Kompo-
nenten, wie zum Beispiel Netzgeräte, für beide Rad-
modulatoren 23 bis 26 derselben Achse 2, 3 verwen-
det werden. Demnach ermöglicht die Integration der 
Radmodulatoren 23 bis 26 in die Achsmodulatoren 
21, 22 eine Einsparung an Hardware-Komponenten.

[0031] Neben der Anordnung bzw. Integration der 
Radmodulatoren 23 bis 26 an bzw. in den Bremsag-
gregaten 9 bis 12 bzw. in den Achsmodulatoren 21, 
22, ist es grundsätzlich auch möglich, die Radmodu-
latoren 23, 26 in der jeweiligen zentralen Steuerein-
richtung 13 bzw. 18 unterzubringen bzw. darin zu in-
tegrieren.

[0032] Bei den Ausführungsformen der Fig. 5 bis 
Fig. 9 sind beide vorderen Steuerleitungen 14, 15 mit 
dem vorderen Achsmodulator 21 verbunden, welcher 
der Vorderachse 2 zugeordnet ist. In entsprechender 
Weise sind auch die beiden hinteren Steuerleitungen 
16, 17 mit dem hinteren Achsmodulator 22 verbun-
den, welcher der Hinterachse 3 zugeordnet ist. Dabei 
unterscheiden sich die Varianten der Fig. 5 bis Fig. 7
durch eine unterschiedliche Vernetzung der Achsmo-
dulatoren 21, 22 mit den beiden Steuereinrichtungen 
13, 18.

[0033] Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 5 ist 
die erste oder linke vordere Steuerleitung 14 mit der 
ersten Steuereinrichtung 13 verbunden, während die 
zweite oder rechte vordere Steuerleitung 15 mit der 
zweiten Steuereinrichtung 18 verbunden ist. In ent-
sprechender Weise ist die erste bzw. rechte hintere 
Steuerleitung 17 mit der zweiten Steuereinrichtung 
18 verbunden, während die zweite bzw. linke hintere 
Steuerleitung 16 mit der ersten Steuereinrichtung 13
verbunden ist. Mit anderen Worten, beide Steuerein-
richtungen 13, 18 steuern beide Achsmodulatoren 
21, 22 direkt an.

[0034] Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 6 ist 
die erste, linke vordere Steuerleitung 14 wieder mit 
der ersten Steuereinrichtung 13 verbunden, während 
die erste, rechte hintere Steuerleitung 17 wieder mit 
der zweiten Steuereinrichtung 18 verbunden ist. Da-
gegen sind die zweiten Steuerleitungen, also. die 
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rechte vordere Steuerleitung 15 und die linke hintere 
Steuerleitung 16 direkt miteinander verbunden. Die 
beiden Achsmodulatoren 21, 22 sind dabei so ausge-
staltet, dass sie die über die jeweils erste Steuerlei-
tung 14, 17 von der jeweiligen Steuereinrichtung 13, 
18 zugeführten Signale über die zweiten Steuerlei-
tungen 15, 16 an den jeweils anderen Achsmodulator 
21, 22 durchleiten. Hierdurch wird bei einem redu-
zierten Verkabelungsaufwand ebenfalls eine Vernet-
zung geschaffen, die bei Ausfall einer der beiden 
Steuereinrichtungen 13, 18 die Ansteuerung aller 
Radmodulatoren 23 bis 26 bzw. aller Bremsaggrega-
te 9 bis 12 ermöglicht.

[0035] Fig. 7 zeigt eine weitere alternative Ausge-
staltungsform für die Vernetzung der Achsmodulato-
ren 21, 22 mit den Steuereinrichtungen 13, 18. Bei 
dieser Ausführungsform ist wieder die erste bzw. lin-
ke vordere Steuerleitung 14 mit der ersten Steuerein-
richtung 13 verbunden, während die erste bzw. rech-
te hintere Steuerleitung 17 mit der zweiten Steuerein-
richtung verbunden ist. Darüber hinaus ist die erste 
vordere Steuerleitung 14 außerdem mit der zweiten, 
linken hinteren Steuerleitung 16 verbunden. In ent-
sprechender Weise ist die erste hintere Steuerleitung 
17 mit der zweiten, rechten vorderen Steuerleitung 
15 verbunden. Auch hierdurch wird eine Vernetzung 
geschaffen, die es bei Ausfall einer der Steuereinrich-
tungen 13, 18 ermöglicht, mit der verbleibenden 
Steuereinrichtung 13, 18 sämtliche Bremsaggregate 
9 bis 12 anzusteuern.

[0036] Die Fig. 8 und Fig. 9 zeigen nun Beispiele 
für eine zusätzliche Vernetzung im Bereich der jewei-
ligen Achsen 2, 3 für den Fall, dass die einzelnen 
Radmodulatoren 23 bis 26 nicht in die Achsmodula-
toren 21, 22 integriert sind, sondern an bzw. in den 
Bremsaggregaten 9 bis 12 angeordnet sind. Bei die-
sen Ausführungsformen sind die Achsmodulatoren 
21, 22 jeweils über zwei Achssteuerleitungen 37 bis 
40 mit den beiden Radmodulatoren 23 bis 26 der zu-
gehörigen Achse 2, 3 verbunden. Um nun im Bereich 
der jeweiligen Achse 2, 3 eine zusätzliche Vernet-
zung der Radmodulatoren 23 bis 26 zu schaffen, sind 
bei der Ausführungsform gemäß Fig. 8 beide Achs-
steuerleitungen 37, 38 bzw. 39, 40 jeweils mit beiden 
Radmodulatoren 23, 24 bzw. 25, 26 der zugehörigen 
Achse 2, 3 verbunden, was über entsprechende 
Hilfs- oder Abzweigungsleitungen 37' bis 40' reali-
siert wird.

[0037] Alternativ kann die Vernetzung der Radmo-
dulatoren 23 bis 26 entsprechend der in Fig. 9 ge-
zeigten Ausführungsform auch dadurch realisiert 
werden, dass einerseits die Achssteuerleitungen 37
bis 40 der Achsmodulatoren 21, 22 jeweils nur mit ei-
nem der Radmodulatoren 23 bis 26 verbunden sind. 
Zusätzlich sind andererseits die beiden Radmodula-
toren 23, 24 bzw. 25, 26 der jeweiligen Achse 2, 3
über eine Kopplungsleitung 41 bzw. 42 miteinander 

verbunden. Die einzelnen Radmodulatoren 23 bis 26
sind dann so ausgestaltet, dass sie Signale, die ihnen 
über die zugehörige Ansteuerleitung 37 bis 40 zuge-
führt werden, über die jeweilige Kopplungsleitung 41, 
42 dem jeweiligen anderen Radmodulator 23 bis 26
derselben Achse 2, 3 durchleiten.

[0038] Bei den Ausführungsformen der Fig. 5 bis 
Fig. 9 sind die Achsmodulatoren 21, 22 jeweils in ei-
nem Achssteuergerät 43 bzw. 44 untergebracht, das 
jeweils an oder nahe an der jeweiligen Achse 2 bzw. 
3 angeordnet ist. Bei den Ausführungsformen der 
Fig. 5 bis Fig. 7 sind die Radmodulatoren 23 bis 26
in das der zugehörigen Achse 2, 3 zugeordnete 
Achssteuergerät 43 bzw. 44 integriert.

[0039] Um die hier dargestellten Vernetzungen aus-
bilden zu können, sind die einzelnen Steuerleitungen 
14 bis 17 bzw. die einzelnen Achssteuerleitungen 37
bis 40 bzw. die einzelnen Kopplungsleitungen 35, 36
bzw. 41, 42 vorzugsweise jeweils als Bus ausgestal-
tet, so dass die einzelnen Steuerbefehle in dem so 
geschaffenen Netz als codierte Signale verschickt 
werden können.

[0040] Die in den Fig. 1 bis Fig. 9 gezeigten Varian-
ten zur Vernetzung der Bremsaggregate 9 bis 12 mit 
den Steuereinrichtungen 13, 18 sind – soweit sinnvoll 
– beliebig kombinierbar, insbesondere sind die Ver-
netzungen in der Ebene der Achsen 2, 3 gemäß den 
Fig. 8 und Fig. 9 auch mit der Vernetzung in der Ebe-
ne der Steuereinrichtungen 13, 18 gemäß den Fig. 1
und Fig. 2 bzw. Fig. 3 bis Fig. 7 kombinierbar.

[0041] Die erste Steuereinrichtung 13 und soweit 
vorhanden auch die zweite Steuereinrichtung 18 um-
fasst vorzugsweise radspezifische Komponenten ei-
nes Steer-by-Wire-Systems und kann außerdem so 
ausgestaltet sein, dass sie bei einem Bremsvorgang 
die einzelnen Bremsaggregate 9 bis 12 in Abhängig-
keit eines Bremsalgorithmus betätigt, der so ausge-
staltet ist, dass er bei Vorliegen vorbestimmter Rand-
bedingungen einen Eingriff in die Lenkung des Fahr-
zeugs ermöglicht. Ein derartiger Lenkeingriff ist bei-
spielsweise bei einem dynamischen Fahrzeugstabili-
sierungssystem beabsichtigt, das in Fachkreisen mit 
ESP III bezeichnet wird. Bei dieser Ausgestaltung 
werden somit Teile eines derartigen Stabilisierungs-
systems bereits innerhalb der Steuereinrichtung 13, 
18 mit geeigneten Komponenten des Steer-by-Wi-
re-Systems verknüpft, was die Leistungsfähigkeit des 
Stabilisierungssystems erhöht und dessen System-
preis reduziert.

[0042] Besonders vorteilhaft ist auch eine Ausge-
staltung, bei welcher die erste Steuereinrichtung 13
und insbesondere auch die zweite Steuereinrichtung 
18 bei einem Bremsvorgang einen Koordinationsal-
gorithmus abarbeitet, um eine zum Abbremsen des 
Fahrzeugs erforderliche Bremskraft in Abhängigkeit 
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dieses Koordinationsalgorithmus auf die Betriebs-
bremse 8 und soweit vorhanden auf eine Motorbrem-
se des Fahrzeugs 1 und soweit vorhanden auf einen 
Retarder des Fahrzeugs 1 zu verteilen. Zusätzlich 
kann auch vorgesehen sein, zur Verstärkung der Mo-
torbremse ein ansteuerbares Getriebe zum Zurück-
schalten anzusteuern. Eine optimale Verteilung der 
Bremskraft auf die unterschiedlichen Bremssysteme 
des Fahrzeugs 1 reduziert den Verschleiß und den 
Energieverbrauch des Fahrzeugs 1. Beispielsweise 
können kleinere Bremsvorgänge ausschließlich mit 
dem Retarder oder ausschließlich mit der Motor-
bremse durchgeführt werden, die beide im Vergleich 
zur Betriebsbremse 8 verschleißfrei arbeiten.

[0043] Die erste Steuereinrichtung 13 und vorzugs-
weise auch die zweite Steuereinrichtung 18 arbeitet 
im Normalbetrieb mit einem Hauptbremsalgorithmus, 
der bei einem Bremsvorgang dafür sorgt, dass die 
über die Betriebsbremse 8 zu erzielende Bremskraft 
in Abhängigkeit dieses Hauptbremsalgorithmus auf 
die einzelnen Bremsaggregate 9 bis 12 verteilt wird. 
Neben dem Hauptbremsalgorithmus kann die erste 
Steuereinrichtung 13 und insbesondere auch die 
zweite Steuereinrichtung 18 mit wenigstens einem 
Notbremsalgorithmus ausgestattet sein, der in einem 
Notbetrieb an die Stelle des Hauptbremsalgorithmus 
tritt. Dabei können für verschiedene Notbetriebsfälle 
verschiedene Notbremsalgorithmen vorgesehen 
sein. Ein derartiger Notbetrieb charakterisiert sich da-
bei durch den Ausfall wenigstens eines Bremsaggre-
gats 9 bis 12. Für den jeweiligen Notbetriebsfall kann 
nun ein geeigneter Notbremsalgorithmus ermittelt 
oder ausgewählt werden, der dann zum Abbremsen 
des Fahrzeugs 1 die übrigen funktionsfähigen Brem-
saggregate 9 bis 12 in Abhängigkeit des jeweiligen 
Notbremsalgorithmus ansteuert, wobei dieser Not-
bremsalgorithmus das jeweils ausgefallene Brems-
aggregat 9 bis 12 bei der Verteilung der Bremskraft 
auf die übrigen funktionsfähigen Bremsaggregate 9
bis 12 berücksichtigt. Auf diese Weise kann in gewis-
sen Grenzen auch bei Ausfall eines oder mehrerer 
Bremsaggregate 9 bis 12 ein vergleichsweise siche-
res Abbremsen des Fahrzeugs 1 erreicht werden. 
Wesentlich für die Realisierung eines derartigen Si-
cherheitskonzepts ist bei vier Bremsaggregaten 9 bis 
12 die Bereitstellung eines Vier-Kreis-Systems, was 
bei der Erfindung durch die separate Ansteuerbarkeit 
der einzelnen Bremsaggregate 9 bis 12 realisiert 
wird.

Patentansprüche

1.  Bremssteuerungssystem für ein Fahrzeug, 
insbesondere Nutzfahrzeug,  
– wobei das Fahrzeug (1) wenigstens eine Vorder-
achse (2) mit zumindest einem linken Vorderrad (4) 
und zumindest einem rechten Vorderrad (5) aufweist,  
– wobei das Fahrzeug (1) wenigstens eine Hinterach-
se (3) mit zumindest einem linken Hinterrad (6) und 

zumindest einem rechten Hinterrad (7) aufweist,  
– wobei eine Betriebsbremse (8) zum Abbremsen der 
Räder (4 bis 7) des Fahrzeugs (1) vorgesehen ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass die Betriebsbremse 
(8) ausgestattet ist  
– mit wenigstens einem elektronisch ansteuerbaren 
vorderen linken Bremsaggregat (9) zur Bremsbetäti-
gung des wenigstens einen linken Vorderrads (4),  
– mit wenigstens einem elektronisch ansteuerbaren 
vorderen rechten Bremsaggregat (10) zur Bremsbe-
tätigung des wenigstens einen rechten Vorderrads 
(5),  
– mit wenigstens einem elektronisch ansteuerbaren 
hinteren linken Bremsaggregat (11) zur Bremsbetäti-
gung des wenigstens einen linken Hinterrads (6),  
– mit wenigstens einem elektronisch ansteuerbaren 
hinteren rechten Bremsaggregat (12) zur Bremsbetä-
tigung des wenigstens einen rechten Hinterrads (7),  
wobei eine erste zentrale Steuereinrichtung (13) vor-
gesehen ist, die über wenigstens eine Steuerleitung 
(14 bis 17) mit den Bremsaggregaten (9 bis 12) so 
verbunden ist, dass sie die Bremsaggregate (9 bis 
12) unabhängig voneinander ansteuern kann.

2.  Bremssteuerungssystem nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet,  
– dass ein Bremsmodulator (20) vorgesehen ist, der 
aus fahrdynamischen Vorgabewerten für jede Achse 
(2, 3) einen Achsbremsbefehl ermittelt,  
– dass für jede Achse (2, 3) ein Achsmodulator (21, 
22) vorgesehen ist, der aus dem zugehörigen Achs-
bremsbefehl für jedes Rad (4 bis 7) einen Radbrems-
befehl ermittelt,  
– das für jedes Rad (4 bis 7) ein Radmodulator (23 bis 
26) vorgesehen ist, der aus dem zugehörigen Rad-
bremsbefehl für einen Bremsaktuator (27 bis 30) des 
zugeordneten Bremsaggregats (9 bis 12) ein Betäti-
gungssignal ermittelt.

3.  Bremssteuerungssystem nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein dyna-
mischen System zur Fahrzeugstabilisierung vorgese-
hen ist, dessen radspezifische Komponenten in den 
Achsmodulatoren (21, 22) angeordnet sind und des-
sen achsspezifische und/oder fahrzeugspezifische 
Komponenten im Bremsmodulator (20) angeordnet 
sind.

4.  Bremssteuerungssystem nach Anspruch 2 
oder 3, dadurch gekennzeichnet,  
– dass die Radmodulatoren (23 bis 26) in das zuge-
hörige Bremsaggregat (9 bis 12) integriert sind, oder  
– dass die den Rädern (4 bis 7) derselben Achse (2, 
3) zugeordneten Radmodulatoren (23 bis 26) jeweils 
in den dieser Achse (2, 3) zugeordneten Achsmodu-
lator (21, 22) integriert sind, oder  
– dass die Radmodulatoren (23 bis 26) in den Brems-
modulator (20) integriert sind.

5.  Bremssteuerungssystem nach einem der An-
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sprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet,  
– dass der Bremsmodulator (20) in die erste zentrale 
Steuereinrichtung (13) integriert ist, und/oder  
– dass die Achsmodulatoren (21, 22) jeweils an oder 
nahe an der zugehörigen Achse (2, 3) angeordnet 
sind.

6.  Bremssteuerungssystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
zweite zentrale Steuereinrichtung (18) vorgesehen 
ist, die mit der ersten Steuereinrichtung (13) und/oder 
mit der wenigstens einen Steuerleitung (14 bis 17) 
verbunden und redundant zur ersten Steuereinrich-
tung (13) geschaltet ist.

7.  Bremssteuerungssystem nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Steuerein-
richtung (13) und die zweite Steuereinrichtung (18) 
identisch aufgebaut sind.

8.  Bremssteuerungssystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die 
erste zentrale Steuereinrichtung (13) mit den Brems-
aggregaten (9 bis 12) jeweils über eine separate 
Steuerleitung (14 bis 17) verbunden ist.

9.  Bremssteuerungssystem zumindest nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest 
einer der Achsen (2, 3) ein Achssteuergerät (43, 44) 
zugeordnet ist, das an oder nahe an der jeweiligen 
Achse (2, 3) angeordnet ist und den zugehörigen 
Achsmodulator (21, 22) enthält.

10.  Bremssteuerungssystem nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Radmodulatoren 
(23, 26) dieser Achse (2, 3) in das jeweilige Achs-
steuergerät (43, 44) und/oder in den zugehörigen 
Achsmodulator (21, 22) integriert sind.

11.  Bremssteuerungssystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass jede 
Steuerleitung (14, 17) und/oder jede Achssteuerlei-
tung (37 bis 40) und/oder jede Kopplungsleitung (35, 
36, 41, 42) als Bus ausgestaltet ist.

12.  Bremssteuerungssystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest die erste Steuereinrichtung (13) radspezifi-
sche Komponenten eines Steer-by-Wire-Systems 
umfasst und die Bremsaggregate (9 bis 12) in Abhän-
gigkeit eines Bremsalgorithmus betätigt, der bei Vor-
liegen vorbestimmter Randbedingungen einen Ein-
griff in die Lenkung des Fahrzeugs (1) ermöglicht.

13.  Bremssteuerungssystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest die erste Steuereinrichtung (13) bei einem 
Bremsvorgang die zum Abbremsen des Fahrzeugs 
(1) erforderliche Bremskraft in Abhängigkeit eines 
Koordinationsalgorithmus auf die Betriebsbremse (8) 

und/oder eine Motorbremse und/oder einen Retarder 
des Fahrzeugs (1) verteilt.

14.  Bremssteuerungssystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet,  
– dass zumindest die erste Steuereinrichtung (13) im 
Normalbetrieb die Bremsaggregate (9 bis 12) in Ab-
hängigkeit eines Hauptbremsalgorithmus ansteuert,  
– dass zumindest die erste Steuereinrichtung (13) in 
einem Notbetrieb bei Ausfall wenigstens eines Brem-
saggregats (9 bis 12) die übrigen Bremsaggregate (9
bis 12) in Abhängigkeit eines das jeweils ausgefalle-
ne Bremsaggregat (9 bis 12) berücksichtigenden 
Notbremsalgorithmus ansteuert.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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